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An unsere VerbandSmitglieder, alle Leser und Abonnenten !

Auf 1. Oktober 1933 tritt ein Wechsel im Verlag un-
seres Verbandsorgans ein. Auf Grund giitlicher Ver-
einbarungen wird das Vertragsverhiltnis mit dem Neu-
land-Verlag Ziirich nach 7% jdhriger Dauer vorzeitig auf-
gehoben. Die Herausgabe der Zeitschrift geht auf diesen
Zeitpunkt auf den

Schweizerspiegel:Verlag
Firma Guggenbiihl & Huber, Ziirich,
iiber, welche weitherum bekannt geworden ist durch die
treffliche Monatsschrift »Der Schweizerspiegel«. Wir
hoffen sehr, dafl aus diesem Wechsel fiir die Weiter-
entwicklung und das Gedeihen unseres Organs nur
Gutes erwachse, und dafl unsere Genossenschaften und
deren Mitglieder und nicht zuletzt auch deren Familien
vermehrtes Interesse zeigen an ihm und an allen darin
zu behandelnden Fragen des Wohnungs- und Genossen-
schaftswesens. Titige und freudige Mitarbeit ist stets
willkommen!

Ueber manchen unangenehmen Erfahrungen, die wir
mit dem Neuland-Verlag gemacht haben, wollen wir in
diesem Riickblick dessen Verdienste nicht vergessen.
Wir wollen gerne anerkennen, dafy er vor 8 Jahren das

Risiko der Herausgabe eines sehr billigen Blattes auf
sich nahm und durch steten Ausbau bis zur heutigen
Zeitschrift entwickelte, immerhin unter der redaktio-
nellen Fiihrung durch unsern Verband. Der Wohnungs-
verband hat am Organ eine gute Stiitze; wir wiinschen,
daf} diese gerade in diesen schweren Zeiten weiter aus-
gebaut und vertieft werde.

Der neue Verlag bedarf fiir die Vorarbeiten ge-
niigender Zeit. Die Oktober-Nummer kann daher nicht
normal erscheinen. Wir werden eine vereinigte Oktober-
November-Nummer herausgeben, in etwas verstirktem
Umfange, die ungefihr Ende Oktober erscheinen wird.
Der neue Verlag wird der Zeitschrift ein neues Aus-
sehen geben, sowohl Umschlag als Format werden
dndern; der Zeit entsprechend, werden wir zum Normal-
format iibergeben.

Wir bitten unsere Mitglieder und Abonnenten, un-

serer Zeitschrift Treue und Interesse zu bewahren und
recht krédftig mitzuarbeiten.
4. September 1933
Der Zentralvorstand.
Die Redalktion.

Grenzen des Moglichen im Bausparen')

Von Baurat Weif3, Stuttgart.

Es wire eine reizvolle Aufgabe, die Werbeschriften
der deutschen Bausparkassen daraufhin zu priifen, was
als moglich in Aussicht gestellt wird. Bausparkassen, die
nicht stark iibertreiben, sind selten, sehr viele verspre-
chen Unmogliches, wobei manchmal einige Einschrén-
kungen versteckt und unauffillig mitlaufen. Mancher
wird zur Entschuldigung der Bausparkassen sagen, daf3
man Werbeschriften nicht mit einem zu strengen Maf3-
stab priifen diirfe. Man diirfe ihnen eine gewisse Ruhm-
redigkeit wohl zugestehen, im {ibrigen seien doch nur die

1 Anmerkung der Red.: Wir entnehmen diesen allgemein inter-
essierenden und allgemeingiilticen Artikel der »Wohnung«, Heft
Nr.4/1932 (Berlin). Er betrachtet das Problem des Bausparens
unter den einfachsten aber wichtigsten Gesichtspunkten.

Geschiftsbedingungen mafigebend. Unterzieht man aber
auch diese einer Durchsicht, so findet man vieles, das
geflissentlich zum Zwecke des Mifiverstiindnisses so aus-
gedriickt ist, daf} sich der kiinftige Bausparer ein falsches
Bild seiner Erwartungen machen muf.

Die wissenschaftliche Erforschung der Probleme des
Bausparens ist soweit gediehen, daff die Hauptfragen als
gekldrt gelten konnen. Um die mathematische Behand-
lung der Fragen haben sich u. a. v. Beckerath, von Behr,
Blumenthal, A. und E. Krahn, Kiihne, Picard, Riebesell
und Schwegler verdient gemacht. Die Schluifolgerung
aus den Untersuchungen bestiitigt, was ohne spezielle
Mathematik schon mit Hilfe rein logischer Ueberlegun-
gen festgestellt werden konnte. Das ideale Bauspar-
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system ist sehr einfach. Es ist so einfach, dal man seine
Anwendung scheut, weil es auf den Bausparer zu erniich-
ternd wirkt. Einstweilen sind die deutschen Bauspar-
systeme mit wenigen Ausnahmen absichltich verwickelt
und uniibersichtlich aufgezogen, daff der Bausparer sie
nicht durchschauen kann und sich, bestirkt durch ent-
sprechende Werbeschriften, alle méglichen und unmog-
lichen Vorteile erhofft. Man kann nicht behaupten, daf}
der dadurch hervorgerufene Zustrom von neuen. Bau-
sparern der Sache niitze und damit das méglich mache,
was zunéchst »theoretisch« als unmdoglich erscheine. Man
muf} vielmehr beim Bausparen nicht nur an die néchste,
sondern auch an eine fernere Zukunft denken. Die Frage
ist: wie stellt man die Bausparer auf Jahre hinaus zu-
frieden, wobei man mindestens die n#chsten 10 Jahre ins
Auge fassen muf. Heute schon haben wir Zehntausende
von Bausparern, die zu glauben beginnen, daf} sie herein-
gefallen sind. Bald wird ihre Zahl die Zahl der andern
iiberfliigeln, die das Gliick hatten, beim Bausparen einen
Vorteil zu finden. Ihr Hosianna wird dann von dem Wut-
geschrei der Enttduschten iibertént werden. Die wenigen
guten Bausparkassen tun deshalb gut daran, die Werbung
und den Geschiftsplan auf ferne Sicht einzustellen und
die Moglichkeit, dafl eines Tages ungestiim fordernde
Bausparer in Massen auftreten und das Geschift zer-
schlagen, durch weise Voraussicht auszuschliefen. Das
Bausparen wird an dem Tage erledigt sein, an dem der
Ruf enttduschter Bausparer: »Nie wieder Bausparen!«
iiberall gehort wird.

Es soll daher einmal an dieser Stelle ohne jede ge-
schiiftliche Riicksicht und in aller Niichternheit auf einige
fest gegriindete Grenzsteine des Bausparens hingewiesen
werden. Man muf} das tun, wenn man die gute Sache des
Bausparens retten will. Gerade weil es, wie das Sparen
iiberhaupt, eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung hat,
bedarf es der Forderung und Pflege, aber auch der
Séuberung von allem Ungesunden.

Zunichst ein wichtiger Satz:

Satz 1: Der geldliche Vorteil eines Bausparers ist
stets der geldliche Nachteil eines andern Bausparers.

Der Satz ist unumst6flich. Jeder Sparer, der in eine
Kasse eintritt, in der man ihm allerlei Vorteile verspricht,
muf} sich daher die Frage vorlegen: welche Gewé#hr habe
ich datiir, daf} ich, wenn mir nicht bald ein Vorteil zu-
féllt, nicht zu denjenigen gehore, die den Nachteil haben
miissen? Es trifft zu, dafl zunédchst bei allen deutschen
Bausparkassen nur die Vorteile in Erscheinung treten,
solange die Kassen noch jung sind oder ein sehr leb-
hafter Neuzugang erfolgt. Die kiinftig sich zeigenden und
ganz unvermeidlichen Nachteile fiir die Bausparer sind
zundchst aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Man
kann bei einer Bausparkasse seinen Vorteil finden durch
Zufall, durch Spekulation oder {iiberdurchschnittliche
Leistungsfihigkeit, je nach der Technik des Zuteilungs-
verfahrens und der Hohe des Zinses innerhalb der
Sparerkreise. Am ertriiglichsten ist noch die Auslese
durch den Zufall, wenn der Bausparer sich diesem be-
wuflt aussetzt und er damit die Befriedigung hat, daf ihm
kein anderer aus irgendwelchen Griinden absichtlich
vorgezogen wird. Weniger einwandfrei ist schon die
Spekulation, insbesondere wenn die Bedingungen fiir ihr
Gelingen der Mehrzahl der Bausparer verborgen sind.
Am verwerflichsten ist es, wenn in einer Bausparkasse
die iiberdurchschnittliche Leistungsfdhigkeit eine aus-
schlaggebende Rolle spielt. Gewdhnlich wird dabei die
Werbung so aufgezogen, dafl man gleichzeitig den einen
Bausparer glauben macht, daf} er zu den tiiberdurch-
schnittlichen gehore, obwohl es nicht zutrifft, und ander-
seits den andern, dafl er von der iiberdurchschnittlichen

Leistung der iibrigen Mitsparer einen besondern Vor-
teil habe. Es ist das beriichtigte Wettsparsystem, das
heute noch die Stiitze und das Riickgrat der meisten
Bausparkassen ist.

Der Umstand, daf} es tatsichlich moglich ist, den Zeit-
punkt des Eintreffens der Nachteile hinauszuschieben
und auf die etwas spiter eintretenden Sparer abzuwil-
zen, gibt den AnlaB, die Richtigkeit des Satzes 1 zu be-
streiten. Er trifft zum Beispiel fiir die ersten Jahre einer
neugegriindeten Bausparkasse oder fiir eine #ltere Kasse
mit starkem Neuzugang scheinbar nicht zu. Der Bau-
sparer wird dadurch veranlat, entweder stets die jiingste.
Kasse aufzusuchen oder diejenige alte, die den hochsten
Neuzugang hat. Eine alte Kasse mit hohem Neuzugang
kann es aber bald nicht mehr geben, weil eine alte Kasse
sich nur auf die Dauer behaupten kann, wenn sie ihre
alten Bausparer hilt, indem sie dieselben vor Nachteilen
schiitzt. Dies hat aber zur Folge, daffi die Kasse den
jungen Sparern keine Vorteile mehr bieten kann, wo-
durch der Neuzugang von selbst auf ein natiirliches, be-
scheidenes Maf} zuriickgeht. Beispiele sollen hier nicht
genannt werden, jeder Fachmann kennt sie. Der Drang,
stets die jlingste Kasse aufzusuchen, hemmt den Zugang
zu den né#chstidlteren Kassen und fiihrt schliefilich ad
absurdum durch die Griindung unendlich vieler erst
rasch wachsender und nachher noch rascher stockender
Kassen. Auch hierfiir gibt es schon Beispiele genug.

Wir fassen zusammen: in der Griinderzeit der Bau-
sparkassen konnte das Bausparen mit Aussicht auf spe-
kulativen Erfolg betrieben werden. Die Griinderzeit ist
aber voriiber, eine anstindige Spekulation ist nicht mehr
moglich.

Getrieben von der Erkenntnis der Grundwahrheit des
Satzes 1, haben einige der ernsthaften Bausparkassen
nach Mitteln und Wegen gesucht, die Nachteile zu ver-
meiden, die bisher vorhanden waren. Man hat in die
Tarifsysteme gewisse »Ausgleiche« eingebaut, die ent-
weder in Zins oder, bei sogenannten zinslosen Kassen,
in Barzahlung oder »Sparhilfe« oder dergleichen be-
stehen. Wenn dieser Ausgleich in wirklich ausreichen-
der H6he vorgesehen wird, so fiihrt er zu einer voélligen
Wegsteuerung der Vorteile der andern Bausparer. Tut
er das nicht, so bleibt Satz 1 bestehen, wenn auch in ab-
geschwéchter Form.

Aus Satz 1 148t sich nach vorstehendem durch Um-
kehrung folgern:

Satz 2: Eine Bausparkasse, bei der kein Bausparer
einen geldlichen Nachteil hat, kann auch keinem Bau-
sparer einen geldlichen Vorteil bieten.

Wenn man als selbstversténdlich fordert, dafy es Bau-
sparkassen mit einem geldlichen Nachteil fiir eine An-
zahl der Bausparer nicht geben darf, so folgt daraus:

Satz 3: Bausparkassen, die dauernd und einer Mehr-
zahl von Bausparern einen geldlichen Vorteil bieten,
kann es tiberhaupt nicht geben.

Dieser Satz gilt fiir Kassen mit richtigem Ausgleich,
aber auch fiir Kassen mit schlechtem Ausgleich (Wett-
spar- und Spekulationskassen) im entwickelten oder Be-
harrungszustand.

Der Begriff des geldlichen Vorteils in Satz 1 bis Satz 3
muf} noch gekldrt werden. Man kann zwei verschiedene
Maf3stédbe fiir den geldlichen Vor- und Nachteil wihlen.
Stellt man sich auf den Standpunkt, dafy die Bausparer
einen geschlossenen Wirtschaftskreis bilden, der sich
nicht nach den Untugenden der mammonistischen Aufien-
welt zu richten habe, so sieht man den Vorteil der Bau-
sparer darin, daf sie friiher als ihre Mitsparer ein Eigen-
heim erhalten und damit den Geldaufwand fiir eine Miet-
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wohnung ersparen. Der Geldwert dieses Vorteils ist
zur Zeit mit etwa 4 Prozent der Baukosten jdhrlich anzu-
schlagen. Wenn man also die Bedingung des Satzes 2
erfiillen will, mul man im gegenseitigen Verhéltnis der
Bausparer einen Zins oder Ausgleich von 4 Prozent der
Vertragssumme jidhrlich wihlen, und zwar muf} diese zu-
sitzliche Leistung iiber den Betrag der Vertragssumme
hinaus erfolgen. Mit diesem Wert rechnen zum Beispiel
die offentlichen Bausparkassen, wo bekanntlich alle
Sparer wihrend der ganzen Sparzeit an Sparbetrag plus
Miete im fremden oder eigenen Haus dauernd die gleiche
Summe bezahlen, einerlei, ob sie Baugeld erhalten haben
oder nicht.

Der genannte Ausgleich ist eine Mindestforderung.
Von zinslosen Kassen wird die Zinslosigkeit zur Welt-
anschauungsfrage gemacht, das zinslose Darlehen als
moralische Forderung aufgestellt, dabei aber vergessen,
daf} das zinslose Sparen, das heifit die Auflerachtlassung
des eben genannten Ausgleiches, ein schweres mora-
lisches Unrecht gegen ihre Sparer ist. Auch fiir zinslose
Kassen gilt der Satz 1, fiir sie sogar am allermeisten.

Die Bausparer leben nicht fiir sich allein auf einer
Insel der Seligen. Sie sind als Einkommensbezieher, als
Mieter und sehr héufig auch als Hypothekenschuldner
eng mit der allgemeinen Geldwirtschaft verbunden. Es
wird daher kein Unrecht sein, wenn man den Vergleich
der geldlichen Vor- und Nachteile notgedrungen in der
allgemeinen Geldwirtschaft sucht und findet, mag man
sie, wie die Zinsgegner, innerlich noch so sehr ablehnen.
Der Mafistab fiir einen gerechten Ausgleich ist dann ein-
fach ein ungefihr normaler Sparzins, wobei man sich
zweckmiilig mehr der unteren Grenze als der oberen
~nidhern wird. Es wird auch richtig sein, den Mafistab
verdnderlich zu machen, damit er nie den leider beweg-
lichen Boden der allgemeinen Wirtschaft verliert.

Die ideale Bausparkasse ist diejenige, welche die
Vor- und Nachteile unter den einzelnen Bausparern voll
ausgleicht. Der Gradmesser fiir den Ausgleich soll der
zweitgenannte sein, also ein normaler Sparzins® Der
Sparzins bedingt auch die Hohe des Darlehenszinses.

2 Ein richtiger Ausgleich ist auch das System Eigenheim der
Berliner Beamtenbausparkasse, bei dem jeder Sparer gleich lange
Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist.

Wir gewinnen damit die Bedingungen fiir die ideale und
gerechte Bausparkasse. Sie lauten:

Satz 4: Alle Guthaben wmiissen den gleichen effek-
tiven Sparzinsfufi genieflen, einerlei, ob sie lange oder
kurz im Zins laufen.

Satz 5: Alle Darlehen miissen mit dem gleichen effek-
tiven Darlehenszinsfuff belastet sein, einerlei, ob sie
lange oder kurz im Zins laufen.

Unter »effektivem« Zinsfuf ist derjenige Zins zu ver-
stehen, der sich unter Beriicksichtigung aller einmaligen
und laufenden Unkosten und etwaiger Zinsverluste er-
gibt.

Satz 6: Aus Satz 4 und 5 folgt von selbst, daff die Un-
kosten ausschliefilich aus einer Spanne zwischen Soll-
und Habenzinsen gedeckt werden sollten oder aus Zah-
lungen, die gleichartig wirken.

Satz 7: Die Tilgungsdauer soll fiir die Angehérigen
der gleichen Tarifgruppe die gleiche sein.

Der letzte Satz bezweckt die Férderung der Ausdauer
im Sparen und eines freiwilligen Wartens auf die Zu-
teilung.

Ein Beispiel fiir eine solche ideale Bausparkasse nach
Satz 4 bis 7 ist in ganz unverbindlichen Zahlen: Spar-
zins 4 Prozent, Darlehenszins 7 Prozent, keine besondern
Unkostenbeitrdge. Tilgung etwa 8 bis 10 RM. v. T. des
Darlehens (nicht der Vertragssumme) monatlich.

Das ist zu einfach, um Anklang zu finden. Es ist ja
genau dasselbe wie beim individuellen Sparen! Wo
bleibt da das vielgepriesene kollektive System mit all
seinen Vorteilen?

Wenn alle deutschen Bausparkassen zu einem der-
artigen System {ibergehen wiirden, wiirden sich ihre
Sparer nicht schlechter stellen, als bei der bisherigen
Art der Geldaufbringung und Geldverteilung. Das gilt
auch fiir die zinslosen Kassen. Weil aber die Zinslosig-
keit und der niedrige Zins noch ein Werbemittel von be-
sonderer Zugkraft ist? wird die bessere Einsicht unter-
driickt und die einfachste Losung vermieden. Die
deutschen Bausparsysteme sind mit wenigen Ausnahmen
nichts anderes als gekiinstelte finanztechnische Gebilde

3 Besonders bei Entschuldungsvertrégen.
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zur Verschleierung spartechnischer Wahrheiten. Sie sind
dazu bestimmt, dem Bausparer besondere Vorteile vor-
zutduschen und ihm das eigene Verstindnis zu er-
schweren. Diese Taktik wird sich in einigen Jahren bitter
richen.

Die ideale Bausparkasse nach Satz 4 bis 7 besteht
noch nicht, mit Ausnahme einiger weniger Kassen, die
eine dhnliche Struktur zeigen. Die ideale Bausparkasse
sollte aber zum mindesten als Priifstein fiir alle beste-
henden Kassen dienen. Die Priifung bestehender Bau-
sparsysteme durch Vergleich mit der idealen Bauspar-
kasse hitte wie folgt zu geschehen: Wir nehmen ver-
schiedene Wartezeiten an. Die kiirzeste Wartezeit fiir
Neueintretende diirfte bei den meisten bestehenden Bau-
sparkassen schon iiber 5 Jahre betragen. Die Wartezeit
im »Beharrungszustand« und die Hochstwartezeit bei
Aufhéren des Mitgliederzuganges sind mathematisch be-
stimmbar und ebenfalls fiir die nachstehende Vergleichs-
rechnung zu benutzen. Wir rechnen dann mit zum Bei-
spiel 4 Prozent Sparzins den Wert aller einmaligen und
laufenden Einzahlungen samt Unkostenbeitrigen bis zum
Ende der Wartezeit. Der Unterschied zwischen dem
effektiven Sparguthaben und der Vertragssumme ergibt
das effektive Darlehen. Es ist gleich dem Barwert aller
einmaligen und laufenden Tilgungs- und Unkosten-
zahlungen in der Abzahlungszeit, wenn sie mit einem be-
stimmten Zinssatz auf den Tag der Wertstellung des Gut-
habens diskontiert werden. Daraus 146t sich der Zins-
fufl ermitteln. Er entspricht dem effektiven Darlehens-
zins. Wenn man einmal diese Rechnung auf eine Anzahl
von Bausparkassen anwendet, staunt man, welche hohen
Darlehenszinsen unter der Flagge »billiges Baugeld«
segeln. Bei einer zinslosen (!) Bausparkasse zum Bei-
spiel wurden effektive Darlehenszinsen von 13 bis 18
Prozent ermittelt (»Deutsche Sparkassenzeitung« 1932,
Nr. 39/40). Bei Anwendung des geschilderten Bewer-
tungsverfahrens findet man:

Satz 8: Es gibt keine einzige Bausparkasse in Deutsch-
land, welche einer Mehrzahl von neueiniretenden Bau-
sparern billige Darlehen verschaffen konnte.

Merkwiirdig ist es, dafl man gerade unter den zins-
losen Bausparkassen die teuersten Darlehen findet.
Halbwegs normale Darlehen findet man aufler bei den
offentlichen Bausparkassen nur bei wenigen andern
Kassen. Satz 8 gilt unter Beriicksichtigung der Warte-
zeiten bei einer entwickelten Bausparkasse bzw. der
durchschnittlichen Wartezeiten bei Kassen, die ihre Dar-
lehen nach einem Verhéltnisverfahren unter Verwen-
dung des Loses zuteilen.

Aus Satz 8 folgt auch, daf} ein viel benutzter Reklame-
schlager aller Bausparkassen unwahr ist. Man kann in
allen Drucksachen lesen: »Warum zur Miete wohnen,
wenn man mit billigerem Gelde im Eigenheim wohnen
kann?« Wenn aber die Darlehen aus der Bausparkasse
im allgemeinen teurer sind als auf dem freien Markte,
so ist es unmdglich, mit diesem Gelde billiger zu wohnen
als in der Miete. Damit soll nichts gegen die Eigenheim-
bewegung gesagt sein. Man soll nur nicht glauben, daf§
die Bausparkassen imstande seien, Eigenheime zu ver-
schenken.

Der wichtigste Geschiftszweig der Bausparkassen
sind zur Zeit die Hypothekenablosungen (Entschuldungs-
vertridge), weil die wirtschaftliche Not den Bau neuer
H#user nahezu unterbunden hat. Diese Kassen mdogen
sich einmal den Satz 8 betrachten und dabei iiberlegen,
ob sie es noch wagen diirfen, ihr teures Geld zur Ab-
16sung von unter Umstéinden viel billigeren Hypotheken
anzubieten. Jedenfalls ist dem Bausparer damit ein
schlechter Dienst getan, und viele Bausparkassen miissen

sich auf einen Sturm des Unwillens gefafit machen, wenn
nach einigen Jahren ihre Ohnmacht bei der Hypotheken-
ablésung offenbar wird.

Die Hypothekenablosung durch Bausparkassen kann
nur unter gewissen Bedingungen in Frage kommen. Die
letzteren kénnen zur Zeit nur von den 6ffentlichen Bau-
sparkassen erfiillt werden, die ein brauchbares Instru-
ment werden konnen, um die eigenen Hypotheken der
Sparkassen allmihlich fliissig zu machen.

Bisher herrschte die allgemeine Anschauung vor, daf§
die kollektiven Bausparkassen schnelles Geld und bil-
liges Geld beschaffen kénnten. Was es mit dem »bil-
ligen« Geld auf sich hat, zeigt die Rechnung, deren Er-
gebnis in Satz 8 niedergelegt ist. Die Meinung, daf} die
Darlehen rascher beschafft werden konnten, als bei in-
dividuellem Sparen, griindet sich auf das bekannte Schul-
beispiel, nach dem 10 Sparer Geld zusammenlegen und
es sofort wieder zu Darlehen unter sich verwenden. Nur
einer von den zehn muf} so lange auf das Darlehen war-
ten, als er gebraucht hitte, wenn er das Geld allein ge-
spart hétte. Alle andern erhalten ihr Darlehen friiher,
einer sogar sehr frith. In der Praxis der Bausparkassen
sieht die Sache aber so aus, dafy bei Auslosungskassen im
Durchschnittsfall 40 bis 50 Prozent des Darlehens von
dem Darlehenssucher selbst gespart sein miissen, ehe
es gegeben wird, bei Schliisselzahlkassen, die nicht mehr
im Griindungszustand sind, mufl jeder Bausparer so
lange warten, und bei Wettsparsystemen muf} der kleine
Sparer, dessen Leistungen unter dem Durchschnitt lie-
gen, sogar noch ldnger warten. Wer sich aber 40 bis 50
Prozent einer Summe aus eigener Kraft erspart hat, ist
kreditfdhig und bekommt ein Darlehen auch ohne Bau-
sparkasse. Dabei besteht nur noch der kleine Unter-
schied, daf} fiir freie Darlehen hohere Sicherheiten ver-
langt werden, als bei einer Bausparkasse. Dieser Um-
stand wird sich allméhlich zum Teil ausgleichen, weil die
Bausparkassen, durch die Erfahrung gendétigt, mit der
Beleihung vorsichtiger werden miissen, und anderseits,
weil die iibrigen Kreditinstitute (nach Eintritt besserer
Zeiten) bei Tilgungshypotheken von den iibersteigerten
Sicherheitsanspriichen etwas nachlassen konnten. Einst-
weilen gilt aber noch:

Satz 9: Die Bausparkassen sind im allgemeinen nicht
imstande, den heute mneu beiiretenden Mitgliedern
schneller Geld zu verschaffen, als diese es auf anderem
Wege auch erhalten kénnen.

Spekulative oder Zufallsergebnisse sind allerdings
bei Bausparkassen moglich, ihnen steht aber immer auch
das Risiko gegeniiber, dafl eine empfindliche Verzoge-
rung der Darlehenszuteilung eintreten kann.

Als eine giinstig liegende Besonderheit des kollek-
tiven Sparens wird oft der Umstand betrachtet, daf3
Sparer mit grofien und kleinen Einzahlungen vorhanden
sind, wodurch nach dem Grundsatz »einer fiir alle und
alle fiir einen« die Gesamtheit einen Vorteil haben soll.
Diese Anschauung steht im Widerspruch mit Satz 1. Sie
ist auch tatséchlich unrichtig. Entweder hat der stérkere
Einzahler, wir wollen ihn Sonderzahler nennen, einen
Sondervorteil, dann wird der kleine Sparer in der Rei-
henfolge der Darlehensvergebungen zuriickgedringt und
damit benachteiligt. Oder aber der kleine Sparer genief3t
den Geldeingang aus Sonderzahlungen, dann wird der
Sonderzahler geschéddigt und jeder Anreiz zu Sonder-
zahlungen verschwindet. In den Werbeschriften wird
aber gleichzeitig den Sonderzahlern eine schnellere Geld-
beschaffung in Aussicht gestellt und dem kleinen Sparer
vorgegaukelt, da} er von den Leistungen seiner stirkern
Briider profitiere. Beides gleichzeitig ist natiirlich un-
moglich. Bei einem gerechten Zuteilungsverfahren wir-
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ken sich die Sonderzahlungen neutral aus. Jeder Bau-
sparer kann nur den Erfolg von seiner Kasse haben, der
seinen eigenen Leistungen entspricht. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger.

Ein ganz neuer Vorzug der Bausparkassen wurde erst
vor kurzer Zeit mathematisch untersucht. Es 148t sich
schon voraussehen, wie er in der Werbung mifibréuch-
lich dargestellt werden wird. Die Kiindigungen der Gut-
haben von Bausparern konnen unter gewissen Voraus-
setzungen die Wirkung haben, da} die Aussicht der treu
gebliebenen Sparer auf Darlehenszuteilung verbessert
wird. Das riihrt daher, daff diese Guthaben bei Kassen
ohne oder mit niedrigem Zins den Charakter billigen
Fremdgeldes haben, durch das, wie bekannt, die Dar-
lehenszuteilung beschleunigt wird. Man darf sich jedoch
nicht zu dem Schlusse verleiten lassen, dafl eine Bau-
sparkasse um so giinstiger stehe, je mehr Austritte sie
aufweise. AuBlerdem ist zu bedenken, dafy die sofortige
Riickzahlung eines Guthabens stets wie die bevorzugte
Zuteilung einer Abschlagszahlung auf das Darlehen
wirkt, dem auflerdem keine Tilgung gegeniibersteht.
Dadurch werden jedesmal bestimmte Bausparer, die
durch das Los oder wegen ihrer Schliisselzahl oder wegen
ihrer langen Wartezeit Aussicht auf Zuteilung gehabt
hétten, mit der Darlehensgewidhrung hinausgeschoben.

Ein wesentlicher Umstand bei diesen »vorteilhaften«
Kiindigungen ist bisher iibersehen worden: die Sparer,
die aus Not oder Unglauben das nutzlose Sparen auf-
gegeben haben, sind in den meisten Fillen schwer ge-
schiidigt. Sie haben grofie Verluste an Zins und ver-
gebens aufgewendeten Unkosten gehabt. Man stelle sich
einmal vor, welche Summe von Unwillen sich gegen den
Bauspargedanken im Laufe der Zeit ansammeln wird,
wenn das Heer der enttduschten und ausgetretenen Bau-
sparer wichst. Heute schon hat sich eine geféhrliche
Gegenbewegung unter den ehemaligen Bausparern ent-
wickelt. Und alle die Wohltaten, die den Gliicklichen
zuteil geworden sind, die bisher schnell und billig ein
Darlehen erhalten haben (schon mischt sich auch »lang-
sam« und »teuer« ein), sind erkauft mit den Verwiin-
schungen der vielen Bausparer, die ausgetreten sind und
noch austreten werden.

Es ist also nicht ratsam, auf die theoretisch giinstige
Wirkung der Austritte (Storni) zu sehr zu bauen, viel-
mehr sind alle Anstrengungen darauf zu richten, aus-
tretende Mitglieder nach Moglichkeit vor Schaden zu be-
wahren und sie zu ihrer Zufriedenheit abzufertigen.

Hieraus ergibt sich ein Fingerzeig fiir das materielle -

Bausparen. Dem ganzen Spuk der falschen Hoffnungen,
der unlautern Reklame und der Schédigung gldubiger
Bausparer kann der Boden entzogen werden durch ge-
eignete Vorschriften iiber die Kiindigung. Auch von den
Bausparkassen ist eine der besondern Art ihres Ge-
schiftsbetriebes angemessene Liquiditdt zu verlangen.
So wird dem enttiuschten Sparer die Moglichkeit ge-
geben, das Feld rechtzeitig zu rdumen. Bei ausreichen-
dem Verdffentlichungszwang wird der Stand und die
Giite jeder Bausparkasse auf diese Weise sehr bald offen-
bar. Dann behauptet sich nur noch die gute Bauspar-
kasse, die keine Sparergruppe bevorzugt und keine be-
nachteiligt, die einen gerechten Ausgleich hat und die in
der Werbung nicht geschwindelt hat.

Fast das ganze materielle Bausparrecht kénnte sich
auf die Kiindigung beschrinken. Man verlangt heut-
zutage im Sparwesen im allgemeinen zu viel an Liqui-
ditdt. Daran sind die schlechten Zeiten schuld. Eine
hundertprozentige Liquiditdt hat nur der Sparstrumpf.
Dafl er das Ende alles Kredits und alles Wirtschafts-
lebens bedeutet, ist bekannt. Von einer Bausparkasse,

die¢ ihr Geld moglichst zu 100 Prozent in unkiindbaren
Tilgungshypotheken angelegt haben soll, kann man nicht
verlangen, daf} sie jeden Tag bereit sei, alle Spargut-
haben zuriickzuzahlen. Man kann aber sehr wohl ver-
langen, daf sie so riickzahlt, wie sie selbst ihre Riick-
zahlungen erhilt. Man konnte also etwa vorschreiben:

»Die Bausparkassen sind verpflichtet, gekiindigte
Guthaben mit einer Frist von einem Jahr in einer Summe
zuriickzuzahlen, soweit der volle laufende Geldeingang
an Tilgungen, Darlehenszinsen und etwaigen Bank-
zinsen dazu ausreicht. Auch Bankguthaben sind dazu zu
verwenden, soweit sie den Betrag der Einzahlungen der
nichtbeteilten Bausparer binnen des letzten Halbjahres
iibersteigen. Soweit die genannten Geldbestinde und
Eingénge nicht ausreichen, sind Guthaben bis zu 500 RM.
voll, die tibrigen in Raten auszuzahlen. Alle Raten sollen
dem gleichen Prozentsatz der einzelnen Guthaben ent-
sprechen.«

Es wiren dabei noch einige weitere Ausfithrungsvor-
schriften notwendig, u. a. auch die Bedingung, dafi die
gekiindigten Guthaben vom Tage der Kiindigung an den
gleichen Zins genieflen wie vor der Kiindigung.

Bei einer derartigen gesetzlichen Vorschrift wéren die
Bausparkassen in wenigen Jahren unter dem Druck der
Bausparer und durch die Einschaltung der regulierenden
Wirkung von Angebot und Nachfrage reformiert. Alles
Faule wére bald ausgeschnitten. Mehr und mehr wiirde
es sich zeigen, dafl nur die Bausparkassen »mit gerech-
tem Ausgleich« sich dauern halten konnten. Sie wiirden
etwa dem Typ nach Satz 4 bis 7 entsprechen. Es wiren
sogenannte halbkollektive Kassen, die auch erhebliche
Betrdge an Fremdgeld zur Verfiigung haben konnten,
so dafy die Zuteilungen wesentlich beschleunigt wiirden
und schliefflich nur noch von der Erfiillung der Sicher-
heitsvorschriften abhingen. Fiihrend wiirden nach wie
vor die Offentlichen Sparkassen sein, bei denen die
grundsitzliche Einfithrung von Tilgungshypotheken mit
einer Tilgungszeit von 12 bis 15 Jahren ohne weiteres
moglich wire.

Mit den vorstehenden Ausfiihrungen ist in den be-
rauschenden Wein der Bausparkassen sehr viel Wasser
geschiittet worden: Viele werden fragen: wenn das alles
so ist, hat das Bausparen iiberhaupt noch einen Sinn?
Und die Antwort wird lauten: es ist trotz allem ein ge-
sunder Optimismus am Platze. Die Tilgungshypothek ist
ein Anlaf} und ein Antrieb zum Sparen und die Weg-
bereiterin zum Eigenheim. Sparzwang durch Verschul-
dung ist ein erwiinschter und niitzlicher Zwang. Ver-
schuldung zum Zwecke der Konsumfinanzierung ist vom
Uebel. Verschuldung zum Zwecke des Eigenheimbaues,
mit Umsicht und Bedacht eingeleitet, bedeutet eine miich-
tige Sparforderung und hochstes volkswirtschaftliches
Gut.

Wenn auch die Vorteile des Bausparens nicht in dem
bestehen, was gemeinhin behauptet wird, so sind doch
andere Vorziige da, die diese Einrichtung férdernswert
machen.

Die Vorteile des Bausparens auf gesunder Grundlage
sind:

a) die monatliche Zahlungsweise,

b) die Ausweitung des Kredits durch Ausdehnung
der Beleihungswiirdigkeit auf alle Personen, die
den Befihigungsnachweis als Sparer liefern;

¢) die Moglichkeit etwas hiherer Beleihung der Ein-
zelobjekte, weil es sich um rasch tilgbare Hypo-
theken und um Eigenheime handelt;

d) die Unkiindbarkeit der Hypotheken, solange sie
gesichert sind;
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e) der Sparzwang, der in der Wartezeit zundichst noch
locker ist, dann aber durch die Aufnahme einer
Schuld fest begriindet wird und den Sparer davor
schiitzt, im Sparen nachzulassen.

Die deutschen Bausparkassen der Zukunft werden be-

deutend einfacher und durchsichtiger sein als die heu-

tigen. Sie werden Aehnlichkeit mit den englischen und
amerikanischen Bausparkassen haben, jedoch ohne die
Umsténdlichkeit, die sich dort aus einer langen histori-
schen Entwicklung ergeben haben. Anzustreben ist, daf§
der Zins nicht iiber demjenigen vergleichbarer Spar-
kassen liegt.

Wie dic genosscnschaftlichen Organisationen sich behauptet haben

Die Tatsache, dal unter den gegenwirtigen wirt-
schaftlichen und sozialen Verhiltnissen genossenschaft-
liche Organisationen verschiedener Art, das heifit Ver-
bénde und wirtschaftliche Unternehmungen gerade der
am meisten durch die Arbeitslosigkeit und Absatzstok-
kung, durch die Lohn- und Preissenkung betroffenen Be-
vilkerungsschichten, sich nicht nur behaupten, sondern
auch stéindig weiter entwickeln konnten, verdient zwei-
fellos eine besondere Beachtung.

Eine einfache Aufzidhlung der genossenschaftlichen
Organisationen, insofern es sich um eine Aufzdhlung
handelt, die die Gesamtheit der Linder umfafit, geniigt,
um die Lebenskraft dieser Organisationen aufzudecken.
Es besteht zwar keine internationale Statistik, die iiber
alle Genossenschaften unterrichtet. Doch forderte eine
kiirzlich zum Zwecke der Neuauflage des Internationalen
Jahrbuckes der Genossenschaftsorganisationen vorge-
nommene Zihlung der in Verbéinden zusammengeschlos-
senen Genossenschaften, das heifit des fortgeschritten-
sten und in jeder Hinsicht wichtigsten Teiles der Ge-
nossenschaftsbewegung, ausreichende und sehr bezeich-
nende Einzelheiten zutage. Danach bestanden in ein-
zelnen Léndern, die bei der Zidhlung erreicht werden
konnten, im Jahre 1931 604,684 Genossenschaften aller
Arten mit insgesamt 151,724,710 Mitgliedern; allein der
Handelsumsatz dieser Genossenschaften (Verkauf an die
Mitglieder und Absatz der Erzeugnisse der Mitglieder)
erreichte im gleichen Jahre 25,244,887,000 Dollar.

Wenn man, um den verschiedenen Voraussetzungen
fiir die Entwicklung des Genossenschaftswesens Rech-
nung zu tragen, zwischen den auflereuropiischen und
den européischen Léindern unterscheidet und innerhalb
Europas der UdSSR. einen besondern Platz anweist, so
kénnen die vorstehenden Zahlenangaben wie folgt auf-
geteilt werden: '

Europ. Liander

ohne U.d.S.S.R. AuBlereurop. Zusammen
U.d.S.S.R. Lander
Zahl der angeschlos-
senen Genossen-
schaften 150,693 325,895 128,096 604,684

Zahl ihrer Mitglieder 39,079,913 96,413,396 16,191,401 171,724,710

Getatigter Umsatz in

tausend Dollar . 3,247,727 11,863,896 10,133,264 25 244,887

Das trotz den Schwierigkeiten der letzten Jahre fort-
gesetzte Wachstum der Genossenschaftsbewegung ist aus
den Ver#dnderungen der Zahl und der Mitgliederbesténde
der Genossenschaften wihrend des Zeitabschnittes zwi-
schen der vorletzten (1929) und der soeben erschienenen
Ausgabe (1933) des Jahrbuches ersichtlich. Die Ver-
gleiche beziehen sich somit auf die Jahre 1929 und 1931.
Hierbei sind nur Angaben verwandt worden, die wirk-
lich miteinander vergleichbar sind und von den genossen-
schaftlichen Zentralverbénden und -organisationen, die
in beiden Ausgaben des Jahrbuches erscheinen, zur Ver-
fiigung gestellt wurden. Unberiicksichtigt geblieben sind
etwa 300 Zentralorganisationen mit ihren angeschlos-
senen Genossenschaften und ihren Mitgliederbesténden,
die in der neuen Ausgabe zum ersten Male aufgefiihrt
werden, bei der Zusammenstellung der vorhergehenden

Ausgabe aber noch nicht bestanden oder dem Amt nicht
bekannt waren. Selbstverstindlich wiirde ohne diese
Ausscheidung der, wenn auch nicht besonders auf-
fdllige, so doch eindeutige Fortschritt viel mehr zur Gel-
tung kommen. In dem Zeitabschnitt von 1928 bis 1931
hat die Zahl der Genossenschaften in den européischen
Léandern ohne Sowjetrufiland um 6 Prozent zugenommen,
die Zahl ihrer Mitglieder um 11,6 Prozent in den aufler-
europiischen Léndern um 12,8 Prozent bzw. 5,4 Prozent.
In den europdischen Lindern mit ihrer schon é&lteren
Genossenschaftsbewegung ist der Zuwachs an Mit-
gliedern ein grofierer als derjenige an Genossenschaften.
Eine Umkehrung dieser Lage findet man in den aufler-
europdischen Léndern, in denen die Genossenschafts-
bewegung im allgemeinen noch jiingeren Datums ist.

Welche Ausmafle die kaufménnische und finanzielle
Tétigkeit der Zentralorganisationen angenommen hat, ist
aus den nachstehenden Zahlen — die sémtlich die An-
gaben fiir Sowjetrufiland unberiicksichtigt lassen — er-
sichtlich.

Die Umsatzziffern der Grofieinkaufsgesellschaften
und der Zweckgenossenschaften der Konsumvereine er-
reichte 912,193,000 Dollar, wovon 889,457,000 Dollar auf
die europdischen Linder entfallen. Die Eigenproduktion
der Grofleinkaufsgesellschaften in den européiischen
Léndern, einschlief$lich der Eigenproduktion der Zweck-
genossenschaften, belief sich auf 268,550,000 Dollar. Die
Gesamtsumme der Bilanzen der Genossenschaftsbanken,
die ausschliefilich oder hauptsiichlich mit den Konsum-
genossenschaften desselben Landes zusammenarbeiten,
ist auf 5,482,120 Dollar gestiegen.

Der Wert der von den allgemeinen oder nach Pro-
dukten spezialisierten landwirtschaftlichen Genossen-
schaftszentralen abgesetzten Erzeugnisse belief sich fiir
alle Linder auf 842,021,000 Dollar. Auf diesem Gebiete
kommen die aufiereuropiischen Linder mit 645,713,000
Dollar an erster Stelle. Der Wert der fiir den landwirt-
schaftlichen Betrieb, und in manchen Fillen auch fiir
die Bediirfnisse des Haushalts erforderlichen Artikel und
Waren, die von diesen Zentralen an ihre Mitglieder ver-
teilt worden sind, ist auf 298,364,000 Dollar (280,619,000
Dollar in den europédischen Léndern) gestiegen. Der ge-
samte Geschédftsumsatz (Absatz- und Bedarfsdeckung)
dieser allgemeinen und besondern landwirtschaftlichen
Genossenschaftszentralen erreichte somit 1,140,385,000
Dollar (476.929,000 Dollar in den europidischen und
663,458,000 Dollar in den auflereuropiischen Léndern).

Die Verbidnde der Gewerbegenossenschaften (Ar-
beiterproduktivgenossenschaften, Handwerkergenossen-
schaften, Kleinhiindlergenossenschaften, Fischereigenos-
senschaften usw.) hatten einen Geschiftsumsatz von
64,465,000 Dollar (davon 61,950,000 Dollar fiir die Ver-
sorgung mit Rohstoffen, Gerédten usw.), der fast aus-
schliellich von den européischen Organisationen getitigt
worden ist.

Die Gesamtbilanz der Zentralkassen lindlicher Kre-
ditgenossenschaften schliefit mit 1,030,855.000 Dollar ab.
Ihr Gesamtumsatz belief sich auf 11,040,424,000 Dollar.
Die europidischen Genossenschaftsorganisationen, bei



	Grenzen des Möglichen im Bausparen

